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      FRAGEBOGEN     
über die bebauten/ befestigten Flächen Ihres Grundstücks zur Ermittlung bzw. Überprüfung der 

Bemessungsgrundlage zur Veranlagung der Niederschlagswassergebühr 
 

Bitte senden Sie den Fragebogen in jedem Fall ausgefüllt zurück, auch wenn Ihr Grundstück nicht an Kanalisation angeschlossen 
oder insgesamt unbefestigt ist. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen. 

 
1.1 Allgemeine Angaben 

Objektbezeichnung : ___________________________________________________________ 

Objektnummer : ___________________  Kassenzeichen : ________________________ 
(siehe Abgabenbescheid) 

Eigentümer/in : ___________________________________________________________ 
 
Anschrift:  ___________________________________________________________ 
 
 

 
1.2 Die nachfolgenden Angaben der bebauten/befestigten Flächen erfolgen 
 
� zur erstmaligen Erfassung (z.B. bei Neubauten/Neuanschlüssen) 
 
     Der Niederschlagswasseranschluss besteht seit (Monat/Jahr): 

 

�  zur Berichtigung früherer fehlerhafter bzw. unvollständiger Angaben. 
 
�  zur Anpassung der maßgebenden Flächen aufgrund erfolgter Veränderungen der  
  Entwässerungssituation auf dem Grundstück. 
 
 Die Genehmigung zu den Änderungen wurde erteilt am:  
 
  
 Die Änderungen wurden durchgeführt am (Monat/Jahr): 
 
 
2. Angaben zu den Dachflächen (anzugeben ist jeweils die Grundfläche unter dem Dach) 
 

        A        =        B        +        C        +       D 

 
 
 
 

Dachfläche 
insgesamt 

Dachfläche 
mit 

Kanalanschluss 

Dachfläche, 
die durch 

Versickerung 
oder in ein 
Gewässer 

entwässert wird 

Dachfläche, 
die zur 

Brauchwasser- 
gewinnung 

(für WC, Wasch- 
maschine) 

genutzt wird 
 

2.1 Geneigte Dächer �����,0 �����,0 �����,0 �����,0 
 

2.2 Flachdächer �����,0 �����,0 �����,0 �����,0 
 

2.3 Begrünte Dächer �����,0 �����,0 �����,0 �����,0 
Hinweis:  
Die Flächen in Spalte B, C und D müssen addiert die Gesamtfläche in Spalte A ergeben. Sollte keine Angabe in den 
Spalten B bis C erfolgt sein, wird angenommen, dass die Dachflächen an die Kanalisation angeschlossen sind. 
 
Sollten Sie von den Dachflächen Regenwasser für die Gartenbewässerung sammeln, beachten Sie bitte die 
Informationen hierzu auf dem Hinweisblatt. 
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3. Angaben zu den befestigten Flächen (Zufahrten, Wege, Parkplätze, Terrassen, Balkone,…) 
 

        A        =        B        +        C        +       D 

 
 
 
 

Befestigte 
Fläche 

insgesamt 

Befestigte Fläche 
mit 

Kanalanschluss 

Befestigte Fläche 
die durch 

Versickerung 
oder in ein 
Gewässer 

entwässert wird 

Befestigte Fläche 
die zur 

Brauchwasser- 
gewinnung 

(für WC, Wasch- 
maschine) 

genutzt wird 
 
3.1 Asphalt, Beton, Platten u. Pflaster mit 
      wasserundurchlässigen Fugen, o.ä. �����,0 �����,0 �����,0 �����,0 
 
3.2 Betonverbundsteine, Platten u. Pflaster 
      mit wasserdurchlässigen Fugen, o.ä. �����,0 �����,0 �����,0 �����,0 
 
3.3 Sickerpflaster, Ökopflaster, o.ä. 

�����,0 �����,0 �����,0 �����,0 
 

�  In der Gesamtfläche sind auch außerhalb des Wohngrundstücks befindliche Flächen (z.B. Anteile  
an Privatstraßen, Garagenhöfe,…) enthalten. 

Hinweis:  
Die Flächen in Spalte B, C und D müssen addiert die Gesamtfläche in Spalte A ergeben. Sollte keine Angabe in den 
Spalten B bis C erfolgt sein, wird angenommen, dass die Flächen an die Kanalisation angeschlossen sind. 
 

 
4. Anmerkungen 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Ich habe alle Angaben nach bestem Wissen gemacht und werde zukünftig jede Veränderung an den bebauten 
oder befestigten Flächen meines Grundstücks der Stadt Sprockhövel mitteilen. 

 

 

 

__________________________                              _____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
 
Auszüge aus der Gebührensatzung der Stadt Sprockhövel – Stand 2009 
 
§ 5 Abs. 4 Als angeschlossen gelten die Grundstücksflächen insbesondere, wenn das Niederschlagswasser 

a) über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss direkt (unmittelbarer Anschluss) oder 
b) über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss unter Benutzung einer in  
    fremdem Eigentum stehenden Abwasserleitung (mittelbarer Anschluss) oder 
c) aufgrund eines Gefälles über befestigte Flächen des betreffenden Grundstücks und/oder   
    eines Nachbargrundstücks -hierzu gehören unter anderem auch Straßen, Wege, Plätze,  
    Bürgersteige, Stellplätze, Garagenhöfe u.ä.- (mittelbarer Anschluss) 
in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 

  
§ 8 Abs. 3 Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten 

und Unterlagen zu überlassen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die 
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 


